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A. Prufungsauftrag

Mit Gesellschafterbeschluss vom 16. Dezember 2024 der

nerbe plus GmbH & Co. KG,
Winsen (Luhe)

(im Folgenden auch "nerbe plus GmbH & Co. KG* oder "Gesellschaft* genannt)

wurden wir zum Abschlussprifer fir das Geschéaftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. Méarz 2025 ge-
wahlt. Daraufhin beauftragte uns die Geschéftsfihrung der NERBE R&D GmbH, Komplementarin der
Gesellschaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung fur das Geschéftsjahr vom 1.
April 2024 bis zum 31. Méarz 2025 freiwillig in entsprechender Anwendung der §8 316 und 317 HGB zu
prifen.

Die Gesellschaft ist in entsprechender Anwendung der in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten GroRRen-
merkmale als kleine Gesellschaft einzustufen. Die entsprechenden Aufstellungserleichterungen wurden

fur den Anhang angewendet.

Wir bestatigen gemal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Uber das Ergebnis unserer Priiffungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach
dem Prifungsstandard PS 450 n.F. "Grundsétze ordnungsmafiger Erstellung von Prifungsberichten”
des Instituts der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V. (IDW), Dusseldorf erstellt wurde. Der Pri-
fungsbericht richtet sich an das gepriifte Unternehmen.

Unserem Bericht haben wir den gepriften Jahresabschluss 2024/2025, bestehend aus Bilanz (Anlage
1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) beigefligt.

Unserem Auftrag liegen unsere als Anlage 4 beigefiigten Allgemeinen Auftragsbedingungen in der Fas-
sung vom 1. Méarz 2024 zugrunde. Die Hohe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der All-
gemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhaltnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen maR3gebend.

Dieser Bericht Uber die Prifung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt,
denen gegeniber wir entsprechend der im Regelbereich des § 323 HGB geltenden Rechtsgrundlage
keine Haftung Glbernehmen. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Drit-
ten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem be-
treffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch fir mog-
liche Anspriiche des Dritten uns gegeniber gelten sollen.
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B. Wiedergabe des Bestatigungsvermerks

"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die nerbe plus GmbH & Co. KG

Prufungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der nerbe plus GmbH & Co. KG — bestehend aus der Bilanz zum 31.
Marz 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschéftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31.
Mérz 2025 sowie dem Anhang, einschlieRlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden — gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der bei-
gefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir Kapitalgesellschaften und
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsméaRiger Buchfiihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Gesellschaft zum

31. Mérz 2025 sowie ihrer Ertragslage fur das Geschéftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. Méarz 2025.

GemalR 8§ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen gegen

die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses gefiihrt hat.

Grundlage fur das Prufungsurteil

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmafi-
ger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsétzen
ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses” unseres
Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in
Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage fur unser Prifungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fur den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, fir Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Buchfuihrung ein den
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tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die sie
in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsméRiger Buchfilhrung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung

und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daflr verantwortlich, die Fa-
higkeit der Gesellschaft zur Fortfuhrung der Unternehmenstétigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit,
sofern einschlagig, anzugeben. Dartber hinaus sind sie dafir verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist,

sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unser Prufungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Uber-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundséatze ordnungsmaiiger Abschlussprifung durchgefihrte Prifung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder
Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernlnftigerweise erwartet werden
kénnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Waéhrend der Prufung tben wir pflichtgeméaflies Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darlber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und fuhren Prufungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Priifungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage fur unser Prifungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hdher als
das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt
wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstan-
digkeiten, irrefuhrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
kénnen.

e erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prufung des Jahresabschlusses relevanten internen
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Kontrollen, um Priifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft ab-
zugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schatzten Werte und damit zusammenh&angenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der
Gesellschaft zur Fortfilhrung der Unternehmenstéatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestati-
gungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlang-
ten Prufungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fihren,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlieBlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschéftsvorféalle und Ereignisse
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmafi-
ger Buchfuihrung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prufung sowie bedeutsame Prufungsfeststellungen, einschlie3lich etwaiger bedeut-

samer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Prifung feststellen."
Luneburg, 8. Mai 2025

AMP GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft

gez. Behrens gez. ppa. Heinatz
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prifung
l. Gegenstand der Prifung

Gegenstand unserer Prifung war der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung der nerbe
plus fir das am 31. Marz 2025 endende Geschéftsjahr. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage un-

serer Prufung ein Urteil iber den Jahresabschluss abzugeben.

Hinsichtlich der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fir die Rechnungslegung, die dazu eingerich-
teten Kontrollen sowie hinsichtlich der Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahres-
abschlusses verweisen wir auf die Ausfuhrungen im Bestatigungsvermerk, der im Abschnitt B wieder-

gegeben ist.

Die Prifung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehort nur insoweit zu den Aufgaben un-
serer Abschlusspriifung, als sich aus diesen anderen Vorschriften tblicherweise Ruckwirkungen auf

den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss ergeben.

GemalR § 317 Abs. 4a HGB erstreckt sich unsere Prifung nicht darauf festzustellen, ob der Fortbe-
stand des gepriften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfihrung

zugesichert werden kann.

Il. Art und Umfang der Prifungsdurchfihrung

Wir haben unsere Prufung nach 88 316 ff. HGB und den vom IDW festgestellten Grundsétzen ord-
nungsgemaRer Abschlussprifung ausgerichtet. Ziel unseres risikoorientierten Prifungsansatzes ist es,
hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen

falschen Darstellungen ist.

Die Grundzuge unseres Prifungsvorgehens haben wir bereits im Abschnitt Wiedergabe des Bestati-
gungsvermerks (vgl. Abschnitt B) dargestellt. Zuséatzlich geben wir folgende Informationen zu unserem

Prufungsansatz und zu unserer Prifungsdurchfihrung:
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In der ersten Phase haben wir ein Verstandnis fur das Geschéft des Unternehmens erlangt. Hierzu ha-

ben wir uns

. mit dem Umfeld und der Branche sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens
befasst,

. mit dem Rechnungslegungssystem und den Rechnungslegungsmethoden im Unternehmen

vertraut gemacht und
o ein Verstandnis des internen Kontrollsystems, dessen Qualitdt und Funktionsféhigkeit von

grundlegender Bedeutung fur unser Prifungsvorgehen ist, verschafft.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Prufungsschwerpunkte auf Basis unserer Risikoeinschét-

zung festgelegt:

. Ansatz und Bewertung der Vorréate,
. Ansatz und Bewertung der sonstigen Riickstellungen und
o Periodengerechte Realisierung der Umsatzerldse

Das Prufungsteam wahlten wir im Rahmen unserer Prufungsplanung aus. Zudem bestimmen wir die

Strategie und den zeitlichen Ablauf der Priifung, sodass sich ein strukturierter risikoorientierter Pri-

fungsplan ergeben hat.

In der zweiten Phase haben wir auf Basis unserer Risikoeinschatzung und der Kenntnisse der Ge-
schéaftsprozesse und Systeme Prifungshandlungen ausgewahlt. Hierzu haben wir die Ausgestaltung
sowie die Wirksamkeit der von uns ausgewahlten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaf3nahmen

beurteilt. Soweit KontrollmalRnahmen als verlasslich einzuschatzen sind, konnte die stichprobenartige

Prufung von Belegen und Einzelsachverhalten effizient gestaltet werden.

Im weiteren Verlauf haben wir bei wesentlichen Posten des Jahresabschlusses analytische Prifungs-
handlungen und stichprobenweise Einzelfallprifungen durchgefiihrt, um insgesamt eine hinreichende
Prufungssicherheit zu erlangen. Daneben haben wir in dieser dritten Phase schwerpunktm&Rig we-

sentliche Einzelsachverhalte gepriift und die Ausiibung von Bilanzierungswahlrechten und die Nutzung

von Ermessenspielrdumen beurteilt.

Unter anderem haben wir folgende Prifungshandlungen vorgenommen:
e Prufung und kritische Analyse der Erdffnungsbilanzwerte

e Die Bestande des Vorratsvermodgens wurden am 1. April 2025 durch ausgeweitete Stich-
tagsinventur ermittelt. An der kérperlichen Bestandsaufnahme am 1. April 2025 nahmen wir in Win-
sen (Luhe) teil. Von der Zuverlassigkeit der Aufnahme und der Einhaltung der Inventurrichtlinien

haben wir uns Uberzeugt.
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e Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen Uberzeugten wir uns durch Einholung von Saldenbestatigungen auf den 28. Februar
2025 sowie durch geeignete ergdnzende Prufungshandlungen. Die Auswahl der Saldenbestéatigun-

gen erfolgte nach bewussten Auswahlkriterien und einer Zufallsauswahl in Stichproben.

o Wesentliche Verbindlichkeiten gegeniber verbundene Unternehmen wurden durch Abstimmung
der Einzeltransaktionen mit den zugrundeliegenden Eingangsrechnungen gepruift.

e Von Kreditinstituten, mit denen die Gesellschaft Geschéftsbeziehungen unterhalt, haben wir zum
28. Februar 2025 Bestatigungen samtlicher Konten und sonstiger bilanzierungs- und vermerk-
pflichtiger Sachverhalte eingeholt. Eine Prufung der Kontensalden zum Bilanzstichtag erfolgte
durch die erganzende Auswertung der Bankkontoausziige.

o Die Vollstandigkeit der passivierten Rickstellungen analysierten wir auf der Grundlage der wéhrend
der Prifung erlangten Kenntnisse und haben zusétzlich die Geschéaftsfihrung der Gesellschaft, lei-
tende Mitarbeiter sowie den Steuerberater der Gesellschaft befragt. Die Ermittlung der Ruckstel-
lungsbetrdge haben wir anhand der vorgelegten Datengrundlagen und der angewandten Berech-

nungsmethoden nachvollzogen.

e Auskinfte von Rechtsanwaélten der Gesellschaft Uber mégliche Anspriiche Dritter wurden einge-
holt.

e Bezuglich moglicher steuerlicher Risiken wurde eine Auskunft beim Steuerberater der Gesellschaft
eingeholt.

e Die Ubrigen Vermodgens- und Schuldposten pruften wir anhand der Sach- und Personenkonten der
Buchhaltung nebst Belegen und Inventaren sowie verschiedener von der Gesellschaft erstellten
Abschlussunterlagen (u. a. erlauternde Zusammenstellung zu einzelnen Posten des Jahresab-
schlusses).

o Die Umsatzerlése wurden hinsichtlich ihres Realisationszeitpunktes geprft.

Analytische Prifungshandlungen haben wir in Form von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bi-
lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Er-

tragslage vorgenommen.

Die Beurteilung unserer Prifungsergebnisse bildete in der vierten Phase die Grundlage fur unser Pri-
fungsurteil zum Jahresabschluss, auf deren Basis wir den Bestatigungsvermerk erteilt haben. Dieser ist

neben dem Prufungsbericht Bestandteil unserer Berichterstattung.

Wir haben die Prifung vom 22. April bis zum 8. Mai 2025 durchgefihrt. Eine Vorprufung haben wir in

den Monaten Januar und Februar 2025 vorgenommen.
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Alle von uns erbetenen Auskinfte und Nachweise wurden uns von der Geschéftsfiihrung und den von
ihr benannten Mitarbeitern erteilt. Die Geschéaftsfihrung hat uns die Vollstandigkeit der Buchfiihrung

und des Jahresabschlusses schriftlich bestétigt.
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D. Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung
l. OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslegung
1. Buchfiuhrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Buchfihrung und die weiteren gepriften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in
allen Wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergdnzenden Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrags.

Die Bicher der Gesellschaft sind ordnungsmaRig gefiihrt. Die Belegfunktion ist erfiillt. Die aus den wei-
teren von uns gepruften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemaf in Buchfihrung

und Jahresabschluss abgebildet.

Wir haben im Rahmen unserer Priifung festgestellt, dass die Gesellschaft im Rechnungswesen und in
den rechnungslegungsrelevanten Vorsystemen ein angemessenes internes Kontrollsystem eingerichtet
hat und betreibt, um sicherzustellen, dass alle Geschéaftsvorfalle vollstandig, richtig und zeitnah erfasst
und ohne wesentliche Fehler verarbeitet werden. Die von der Gesellschaft getroffenen organisatori-
schen und technischen Malinahmen sind geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten Daten und der IT-

Systeme zu gewahrleisten.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prifung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah-
resabschluss zum 31. Méarz 2025 wurden in allen wesentlichen Belangen alle fur die Rechnungslegung
geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung und
aller grolRenabhéngigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beach-
tet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der nerbe plus GmbH & Co. KG fur das Geschéftsjahr
vom 1. April 2024 bis zum 31. Méarz 2025 sind nach unseren Feststellungen ordnungsméaRig aus der
Buchfihrung und aus den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die einschlagigen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie
der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Die Aufstellungserleichterungen fir den Anhang wurden zutreffend in Anspruch genommen. Im Anhang
sind alle fir eine kleine Kapitalgesellschaft erforderlichen Angaben und Erlauterungen vollstdndig und

richtig enthalten.

Ausgangspunkt unserer Prifung der war im Rahmen der Anderung des Geschéftsjahres aufgestellte
und ungeprifte Zwischenabschluss der Gesellschaft fir den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Mérz 2024.
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Il. Gesamtaussage des Jahresabschlusses
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Marz 2025, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang, vermittelt nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse ins-
gesamt unter Beachtung der Grundséatze ordnungsméaRiger Buchfiihrung ein den tatséchlichen Ver-
héltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

2. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundsétze sind im Anhang (Anlage 3) zutreffend dargestellt. Von bestehenden Bilan-
zierungs- und Bewertungswahlrechten hat die Gesellschaft in angemessener Weise Gebrauch ge-

macht.
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E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Priifungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundséatzen ordnungsmaRiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestatigungsvermerks auf3erhalb dieses Prifungs-
berichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veroffentlichungen oder Weitergabe des Jah-
resabschlusses in einer von der bestatigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer er-
neuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestatigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prifung hin-

gewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.
Lineburg, 8. Mai 2025

AMP GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft

%Lf;%f

(Behrens) ppa. (Heinatz)
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer



Anlage 1

Seite 1
BILANZ
nerbe plus GmbH & Co. KG
Winsen (Luhe)
zum
31. Mérz 2025
AKTIVA PASSIVA
31.03.2025 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2024
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermdgen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande Kapitalanteile Kommanditisten 306.800,00 306.800,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und &hnliche B. Ruckstellungen
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 460.381,00 596.985,00
sonstige Ruckstellungen 253.926,79 281.108,28
Il. Sachanlagen
C. Verbindlichkeiten
1. Grundsticke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten einschlieB3lich der
Bauten auf fremden Grundstiicken 7.646,00 9.766,00 1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 0,00 17.870,11
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 212.116,00 316.565,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.155,93 5.565,28
219.762,00 326.331,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 731.924,43 575.544,88
4. Verbindlichkeiten gegenuiber Gesellschaftern 3.803.349,68 3.757.348,24
B. Umlaufvermdgen 5. sonstige Verbindlichkeiten 61.589,73 82.831,48
4.602.019,77 4.439.159,99
I. Vorrate
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 61.155,04 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 2.363.093,26 2.367.479,98
3. geleistete Anzahlungen 84.486,22 42.664,65
2.508.734,52 2.410.144,63
II. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 635.308,04 676.745,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 398,63 398,63
3. sonstige Vermogensgegenstande 117.402,47 242.084,95
753.109,14 919.229,19
lll. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.169.831,71 706.193,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 50.928,19 68.184,94
5.162.746,56 5.027.068,27 5.162.746,56 5.027.068,27
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG fir die Zeit vom 1. April 2024 bis 31. Méarz 2025

nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen (Luhe)

. Umsatzerlose
. Gesamtleistung

. sonstige betriebliche Ertrage

Ubrige sonstige betriebliche Ertrage

. Materialaufwand

a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fir bezogene Waren
b) Aufwendungen fiur bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir Alters-
versorgung und fir Unterstitzung

Abschreibungen
auf immaterielle Vermdgensgegenstande des An-
lagevermdégens und Sachanlagen

sonstige betriebliche Aufwendungen
Ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen

sonstige Zinsen und &hnliche Ertrége
Zinsen und ahnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahrestiberschuss

Gutschrift auf Verbindlichkeitskonten

Bilanzgewinn

Geschéftsjahr
EUR

8.624.280,27

113.081,72

4.302.833,99
7.117,71

4.309.951,70

1.988.371,11

39219287

2.380.563,98

196.852,23

1.543.163,22
0,00

188.638,12

41.733,00

76.459,74

7.395,76

69.063,98

69.063,98

0,00

Vorjahr
EUR

2.097.086,63

2.097.086,63

45.822,06

1.035.591,76
1.195,47

1.036.787,23

504.676,74

89.888,79
594.565,53

55.793,43

335.062,47
0,99

52.242,36

13.706,00

54.752,66

1.653,15

53.099,51

53.099,51

0,00
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Anhang
fur das Geschaftsjahr 2024
nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen (Luhe)

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der nerbe plus GmbH & Co. KG, Winsen (Luhe) (Amtsgericht Lineburg, HRA
203240) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufge-

stellt.
Ergénzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesellschaftsvertrages bericksichtigt.

Soweit Wahlrechte fir Angaben entweder in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im
Anhang ausgeubt werden kénnen, wurde der Vermerk im Anhang gewahilt.

Fur die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB ge-

wabhlt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Groflienklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschatft.

GroRRenabhangige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (88 266 Abs. 1,
274a, 276, 288 Abs. 1 HGB) wurden in Anspruch genommen.

In 2024 erfolgte die Umstellung des Geschéftsjahres vom kalendergleichen Geschéftsjahr auf den
31. Méarz. Die Vorjahreswerte der Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten daher nur die Ertrdge und
Aufwendungen des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Marz 2024 und sind daher nur eingeschrénkt ver-

gleichbar.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundséatze

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden tber-

nommen.

Erworbene immaterielle Vermodgensgegenstéande wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern
sie der Abnutzung unterlagen, um planmafige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermdgen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab-
nutzbar, um planmafige Abschreibungen vermindert.

Die planméaRigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermdgens-

gegenstande (zwischen 3 und 15 Jahren) linear vorgenommen.
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Bewegliche Gegenstande des Anlagevermdégens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr

des Zugangs vollstéandig abgeschrieben.

Die Vorrate wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Zur Bewertung des Vorratsvermdgens wurde
geman 8§ 256 S. 1 HGB das FiFo-Verfahren angewendet.

Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande wurden zu Nominalwerten unter Beriicksichtigung
aller erkennbaren Risiken bewertet. Alle risikobehafteten Posten sind erforderlichenfalls durch die Bil-

dung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Liguide Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden fur die Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die
Aufwand bzw. Ertrag fur eine bestimmte Zeit danach darstellen, gebildet und mit dem Nennwert bewer-
tet.

Die sonstigen Rickstellungen wurden fur alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, unter Berick-
sichtigung aller erkennbaren Risiken, in Héhe des nach verninftiger kaufmannischer Beurteilung not-

wendigen Erfullungsbetrags gebildet.

Erhaltene Anzahlungen wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfullungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder W&hrung mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sind unter Beach-
tung von § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs (Euroreferenzkurs) am Bilanzstichtag bewertet.
Die laufende Zugangsbewertung erfolgt ebenfalls zum Devisenkassamittelkurs (Euroreferenzkurs).

Soweit der Kurs bei einer Restlaufzeit von tber einem Jahr am Tage des Geschéftsvorfalles

bei Verbindlichkeiten dariiber lag, ist dieser angesetzt.

C. Erlauterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande haben, ebenso wie im Vorjahr, eine Restlauf-

zeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Ruckstellungen beinhalten im Wesentlichen Ruckstellungen fir Gewéhrleistungen in Ho-
he von TEUR 43 (Vorjahr TEUR 57), fuir Jahresabschlusskosten in Héhe von TEUR 52 (Vorjahr TEUR
95), fur Personalkosten in Hohe von TEUR 104 (Vorjahr TEUR 79), fur Aufbewahrung in Hohe von
TEUR 30 (Vorjahr TEUR 37), fur Entsorgung TEUR 11 (Vorjahr TEUR 11) sowie fur Berufsgenossen-
schaftskosten TEUR 12 (Vorjahr TEUR 0).
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Die sonstigen betriebliche Ertradge enthalten Ertrage auRergewohnlicher GréRenordnung aus dem Ver-

kauf von Gegenstanden des Anlagevermdgens in Héhe von TEUR 41.

Die Restlaufzeit fur Verbindlichkeiten betragen:

Restlaufzeit Restlaufzeit davon .
. . ) Restlaufzeit
Summe  bis zu einem gréRer i
. gréRer 5
Jahr einem Jahr
Jahre
TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten gegentber Kreditinstituten 0 0 0 0
Vorjahr 18 18 0 0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellunegen 5 5 0 0
Vorjahr 6 6 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 732 732 0 0
Vorjahr 576 576 0 0
Verbindlichkeiten gegeniiber personlich

haftenden Gesellschafern 29 29 0 0
Vorjahr 38 38 0 0
Verbindlichkeiten gegeniiber Kommanditistet 3.774 3.774 0 0
Vorjahr 3.718 3.718 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 62 62 0 0
Vorjahr 83 83 0 0
Gesamt 4.602 4.602 0 0
Vorjahr 4.439 4.439 0 0

Es bestehen in H6he von Euro 25.175,61 (Vorjahr Euro 42.460,89) Verbindlichkeiten aus Steuern so-
wie in H6he von Euro 2.249,12 (Vorjahr Euro 2.910,71) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Si-

cherheit.

Die Aufwendungen flr Altersversorgung betrugen EUR 10.786,76 (Vorjahr EUR 439,22).

Die Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen betrugen EUR 188.589,31 (Vorjahr
EUR 52.138,90).

Die Ertrage aus Wahrungsumrechnung betrugen EUR 5.847,00 (Vorjahr EUR 1.698,46). Die Aufwen-
dungen aus Wé&hrungsumrechnung betrugen EUR 17.052,44 (Vorjahr EUR 2.418,31).
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D. Weitere Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31. Mérz 2025 EUR 512.917,11 mit Restlauf-

zeiten bis zu 8 Jahren; davon keine mit verbundenen Unternehmen.

Angaben Uber Mutterunternehmen mit Konzernabschluss

Das den Konzernabschluss fiir den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellende Mutterunternehmen
(8 285 Nr. 14a HGB) ist die TARSONS PRODUCTS LIMITED, Kalkota/Indien.

Angaben zur Geschaftsfihrung

Im Geschéftsjahr wurden die Geschéfte von der personlich haftendenden Gesellschafterin NERBE
R&D GmbH, Winsen (Luhe), vertreten durch den Geschéftsfuhrer Philipp J.F. Nerbe gefihrt.

Das gezeichnete Kapital der personlich haftenden Gesellschafterin betrug am Abschlussstichtag EUR
25.000,00.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
Bis 31. Méarz 2025 betrug die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 34 (Vorjahr 34).

Winsen (Luhe), den 7. Mai 2025

Philipp J. F. Nerbe
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AMDPD

Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriifer - Steuerberater - Rechtsanwalt
Stand: 01. Marz 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gel-
ten fur alle Vertrage zwischen der Ackermann, Meyer & Partner mbB
Wirtschaftspriifer, Steuerberater, Rechtsanwalt (Amtsgericht Hannover
PR 100431), der AMP GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft (Amts-
gericht Luneburg HRB 2294), der AMP Steuerberatungsgesellschaft
mbH (Amtsgericht Hamburg HRB 150945) und ihren Auftraggebern
Uber Prufungen, Steuerberatung, Rechtsberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht et-
was anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwin-
gend vorgeschrieben ist.

Die vorstehend genannten Gesellschaften werden nachfolgend im Ein-
zelnen oder gemeinsam als ,AMP* bezeichnet.

Die Einbeziehung der AAB ist auf Dauer ausgerichtet und erstreckt sich
im Rahmen einer dauerhaften Mandatsbeziehung auf alle zukinftigen
Auftrage des Mandanten und Rechtsbeziehungen.

(2) Dritte konnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen AMP
und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwin-
genden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Anspri-
che gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenuber.
Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Auf-
traggeber stehen AMP auch gegeniiber Dritten zu.

(3) AMP ist berechtigt, zur Ausfihrung des Auftrags sachverstandige
Personen (u.a. Mitarbeiter) fachkundige Dritte (insbesondere eine der
in Abs. 1 genannten Gesellschaften) sowie datenverarbeitende Unter-
nehmen (insbesondere DATEV eG) heranzuziehen.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein be-
stimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsaustibung ausgefiihrt. AMP Gbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschafts-
fuhrung. AMP ist fur die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse sei-
ner Leistungen nicht verantwortlich.

(2) Die Berucksichtigung ausléandischen Rechts bedarf - auRer bei be-
triebswirtschaftlichen Priifungen - der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist AMP nicht verpflichtet, den Auf-
traggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafur zu sorgen, dass AMP alle fur die Aus-
fuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informati-
onen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfihrung des Auftrags
von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fur die Unterlagen und wei-
teren Informationen, Vorgange und Umsténde, die erst wahrend der
Tatigkeit von AMP bekannt werden. Der Auftraggeber wird AMP geeig-
nete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen von AMP hat der Auftraggeber die Vollstandigkeit
der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskunfte und Erklarungen in einer von AMP formulierten
Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen von AMP be-
stimmten Form zu bestatigen.

(3) AMP ist berechtigt, die vom Auftraggeber genannten Tatsachen,
insbesondere Zahlenangaben und Unterlagen (z.B. Schriftstiicke, Ur-
kunden) als richtig zugrunde zu legen, es sei denn, die Unrichtigkeit ist
ohne weitere Nachforschung offenkundig. Dies gilt auch fur Buchfiih-
rungs- und Entgeltabrechnungsauftrage. Die Prifung der Richtigkeit,
Vollstandigkeit und OrdnungsmaRigkeit der Ubergebenen Unterlagen

und Zahlen, insbesondere der Buchfiihrung und Bilanz, gehort nur zum
Auftrag, wenn dies schriftlich gesondert vereinbart worden ist.

(4) Der Mandant ist verpflichtet, die von AMP im Rahmen der Auftrags-
durchfiihrung erstellten Unterlagen und Schriftsatze ohne weitere Auf-
forderung auf sachliche Richtigkeit und Vollstandigkeit des zu Grunde
gelegten Sachverhalts zu priifen und auf etwaige nicht nur geringfiigige
Fehler oder Unrichtigkeiten bzw. Licken unverziglich hinzuweisen.
Dies gilt nicht fir Rechtsmeinungen und/oder steuerliche Bewertungen.

(5) Adressanderungen des Mandanten sind AMP unaufgefordert und
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Kommt der Mandant dieser Pflicht
nicht nach und kommt es insoweit zu Fehlleitungen und/oder Verzoge-
rungen in der Zustellung, die ggf. dann auch zu Rechtsverlusten fuhren,
so haftet AMP fur hieraus resultierende Schaden nicht, es sei denn, die
Adressanderung war offenkundig.

4. Sicherung der Unabhéngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter von AMP gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer des Auftrags-
verhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tGibernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit von AMP,
die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunterneh-
men oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf
AMP, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist AMP zur au-
Rerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit AMP Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in
gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese
Darstellung maRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind unver-
bindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mundliche Erklarungen und Auskinfte von AMP nur
dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Erklarungen
und Auskunfte von AMP auBerhalb des erteilten Auftrags sind stets un-
verbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung von AMP

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen von AMP (Arbeitsergeb-
nisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden von AMP
fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten
vorherigen Zustimmung von AMP, es sei denn, der Auftraggeber ist zur
Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer be-
hérdlichen Anordnung verpflichtet. Der Auftraggeber wird AMP von al-
len Anspriichen Dritter oder von mit ihm verbundenen Unternehmen
freistellen, die darauf beruhen, dass der Auftraggeber die berufliche Au-
Rerung von AMP unter VerstoR gegen diese AAB weitergegeben ha-
ben.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen von AMP und die Infor-
mation Uber das Tatigwerden von AMP fiir den Auftraggeber zu Werbe-
zwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig, ein Versto? berech-
tigt AMP zur fristlosen Kiindigung aller noch nicht durchgefiihrten Auf-
trage des Auftraggebers.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacher-
fullung durch AMP. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberech-
tigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacher-
fullung kann er die Vergitung mindern oder vom Vertrag zuriicktreten;
ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der



Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuricktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfillung fur ihn ohne In-
teresse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche beste-
hen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfullungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber
unverziglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfllungsan-
spriiche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beru-
hen, verjahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjah-
rungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler
und formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gut-
achten und dgl.) von AMP enthalten sind, kénnen jederzeit von AMP
auch Dritten gegentber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet
sind, in der beruflichen AuBerung von AMP enthaltene Ergebnisse in-
frage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRerung auch Dritten gegen-
Uber zurtickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber von AMP tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) AMP ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO,
§ 203 StGB) verpflichtet, tiber Tatsachen und Umstande, die ihm bei
seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen
zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser
Schweigepflicht entbindet.

(2) AMP wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die
nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz be-
achten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen von AMP, insbeson-
dere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des §
323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist
der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und AMP be-
stehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verursachten
Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von Leben,
Koérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des
Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, auf 12 Mio. € beschrankt.
Gleiches gilt fur Anspriiche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit
dem Vertragsverhaltnis gegentiber AMP geltend machen.

Fur die Tatigkeit von Rechtsanwalten gilt die vorstehende Haftungsbe-
schrankung jedoch nur fur Falle einfacher Fahrlassigkeit.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit AMP bestehenden
Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtverletzung
von AMP her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag fiir die betref-
fenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen
Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezuglich eines aus
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens ge-
geben. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer
Pflichtverletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes
Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die be-
treffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
sechs Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatz-
leistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hin-
gewiesen wurde. Dies gilt nicht fur Schadensersatzanspriiche, die auf
vorsatzliches Verhalten zurtickzufiihren sind, sowie bei einer schuld-
haften Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit sowie bei Scha-
den, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriin-
den. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu machen, bleibt
unberdhrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberihrt.
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10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht
auf die Prufung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder
Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbs-
beschrankungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das glei-
che gilt fur die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige
Verglinstigungen in Anspruch genommen werden kénnen. Die Ausfiih-
rung eines Auftrages umfasst nur dann Priifungshandlungen, die ge-
Zielt auf die Aufdeckung von Buchfélschungen und sonstigen Unregel-
maRigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchfiihrung von Pri-
fungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdriicklich schriftlich verein-
bart ist.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrden kénnte. Dies gilt fir
die Dauer des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf
Anstellung und fir Angebote, Auftrage auf eigene Rechnung zu tber-
nehmen. Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des
Wirtschaftspriifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner
Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unterneh-
men, auf die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwen-
dung finden wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhailt-
nissen beeintrachtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur auerordentlichen
Kiindigung des Auftrags berechtigt.

(3) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch AMP gepriiften
und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lage-
bericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat AMP einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf
die durch AMP durchgefiihrte Prifung im Lagebericht oder an anderer
fur die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schrift-
form erteilter Einwilligung von AMP und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(4) Widerruft AMP den Bestatigungsvermerk, so darf der Bestatigungs-
vermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Be-
statigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen von AMP
den Widerruf bekanntzugeben.

(5) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen.
Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) AMP ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzel-
fragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber ge-
nannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und voll-
standig zugrunde zu legen; dies gilt auch fir Buchfiihrungsauftrage.
AMP hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche
Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von
Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass AMP hierzu aus-
dricklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber AMP alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen,
insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass AMP
eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Text- oder Schrift-
form umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertrags-
dauer fallenden Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuer-
erklarungen, einschlieBlich E-Bilanzen, fur die Einkommens-
teuer, Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf
Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschliisse
und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen
und Nachweise
Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuern
¢) Verhandlungen mit den Finanzbehérden im Zusammenhang mit
den unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergeb-
nisse von Betriebsprufungen hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich
der unter a) genannten Steuern.

b

d

AMP bericksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche
veroffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.



(4) Erhalt AMP fur die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar,
so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text- oder Schrift-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten geson-
dert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer,
Korperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller
Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abga-
ben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten,
z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstra-
fsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanie-
rung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebs-
verauBerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstuitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumen-
tationspflichten.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung
als zusatzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehort dazu nicht die Uber-
prufung etwaiger besonderer buchmaRiger Voraussetzungen sowie die
Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Ver-
glinstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fur die voll-
standige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteu-
erabzugs wird nicht Gbernommen.

12. Zuriickbehaltungsrecht

AMP kann die Herausgabe der Arbeitsergebnisse, Unterlagen, Doku-
mente und der Handakten verweigern, solange und soweit die Gebiih-
renanspriiche nicht vollstandig ausgeglichen sind. Dies gilt nicht, so-
weit die Zurlickbehaltung nach den Umstanden, insbesondere wegen
verhaltnismaRiger Geringfugigkeit der geschuldeten Betrage, gegen
Treu und Glauben verstoRen wiirde. Im Ubrigen bewahrt AMP die Un-
terlagen gemalk den gesetzlichen Mindestfristen auf, eine langere Auf-
bewahrung ist nicht geschuldet.

13. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen AMP und dem Auftraggeber kann auch
per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per
E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt,
wie etwa die Verschlusselung von E-Mails, wird der Auftraggeber AMP
entsprechend in Textform informieren.

14. Vergiitung

(1) Sofern keine gesonderte schriftliche Vergitungsvereinbarung mit
dem Mandanten getroffen wird, bemisst sich die Vergiitung (Gebihren
und Auslagenersatz) der Steuerberater und der Rechtsanwalte von
AMP fir die Berufstatigkeit nach der Steuerberatervergitungsverord-
nung (StBVV) und dem Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG) und
somit ggf. nach einem Gegenstandswert. Soweit nach den gesetzli-
chen Regelungen kein gesetzlicher Gebuihrentatbestand fur den Auf-
trag einschlagig ist, gilt fur die Auftragsdurchfiihrung die Ubliche Vergu-
tung als vereinbart (§ 612 Abs. 2 BGB), wobei tblicherweise nach Zeit-
aufwand das Honorar zu bemessen ist. Das Honorar steht stets der
beauftragten Gesellschaft zu. AMP weist darauf hin, dass in auRerge-
richtlichen Angelegenheiten eine héhere oder niedrigere, in gerichtli-
chen Angelegenheiten eine hohere, als die gesetzliche Vergiitung in
Textform vereinbart werden kann.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung ge-
gen Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergltung und Auslagen-
ersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderun-
gen zulassig. Mehrere Mandanten (natirliche und/oder juristische Per-
sonen) haften dann gesamtschuldnerisch auf Zahlung der vereinbarten
oder gesetzlichen Vergutung, wenn AMP fir sie in derselben Angele-
genheit tatig wird.

(3) AMP hat neben der Gebtuhren- oder Honorarforderung Anspruch
auf Erstattung der Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusatzlich berech-
net. AMP kann angemessene Vorschiusse auf Vergitung und Ausla-
genersatz verlangen und die Auslieferung der Leistung von der vollen
Befriedigung der Anspriiche abhéngig machen.
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15. Streitschlichtungen

AMP ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

16. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam
sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmun-
gen dadurch nicht beriihrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
glltige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel moglichst nahekommt.

17. Anzuwendendes Recht
Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

18. Gerichtsstand
AusschlieBlicher Gerichtsstand fir gegen uns gerichtete Anspriiche
aus oder im Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis ist Hamburg.

19. Anderungen und Erganzungen/ fremde AGB
(1) Anderungen und Erganzungen dieser Auftragsbedingungen bedr-
fen der Schriftform.

(2) Fremde AGB, Einkaufs- und Zahlungsbedingungen des Auftragge-
bers, abweichende Gerichtsstands- und Rechtswahlvereinbarungen
entfalten keinerlei Wirkung.



	Hauptbericht
	Prüfungsauftrag
	A. Prüfungsauftrag

	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
	B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	I. Gegenstand der Prüfung
	II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	2. Jahresabschluss
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	2. Bewertungsgrundlagen

	Schlussbemerkung
	E. Schlussbemerkung

	Anlagen
	Anhang
	Fakultative Anlagen
	Allgemeine Auftragsbedingungen

		2025-05-16T12:10:13+0200


		2025-05-16T13:43:52+0200




